
Lfd.Nr. 35 Jahr 2026 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am Donnerstag, den 02. Juni 2026 

Tagungsort: Sitzungssaal 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende: 19:35 Uhr 

Anwesende GR-Mitglieder: 

 

1. Bgm. Markus Hansbauer als Vorsitzender 

2. 1.Vizebgm. Johann Schmidseder 

3. GV Reinhard Windhager 

4. GR Anna Zallinger 

5. GR Anna Wimmer  

6. GR Marcel Weinberger 

7. GR Alois Brunner 

8. GR Lukas Sumereder 

9. GR Walter Furthner 

10. 2.Vizebgm. Franz Arthofer  

11. GR Franz Schabetsberger 

12. GR Karin Eichinger 

13. GR Sascha Hübsch 

14. GV Michael Desch 

15. GR Andreas Unterberger 

16. GR Johannes Schönbauer  

17. GR Bernhard Rosenberger 

18.      

19.   

 

 

GR-Ersatzmitglieder: 

 

 ER Christopher Gruber für GR Günter Humer 

 ER Roswitha Krupa für GR Elisabeth Jäger 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL Petra Langmaier  

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): - 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): AL Petra Langmaier 

 

Es fehlen: 

 

 entschuldigt: unentschuldigt:  

GR Günter Humer 

GR Elisabeth Jäger 

  



 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder am 

26.05.2026 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 

54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten ist, und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 

zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der 

Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde;  

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 26.03.2026 bis zur heutigen Sitzung, während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese 

Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden 

Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind anzugeloben:  

 - 

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 2002 eingebracht:  

 - 

 

Abstimmungsergebnis: 

- 

 

Der Vorsitzende setzt folgenden Tagesordnung von der Tagesordnung ab: 

 - 

 

Bürgerfragestunde  Wortmeldungen  

 

 

  



 

 

Tagesordnung: 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Bau- und Infrastrukturausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 3. Ernennung des Pflichtbereichskommandanten-Stv. für das Gebiet der Marktgemeinde Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 4. Abschluss von Finanzgeschäften in Form der Veranlagung in den Bundesschatz der Republik Österreich 

(Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen zwischen BBOö. 

und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 6. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen zwischen G. 

Spindler Erdbau GmbH und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 7. Löschungserklärung Wiederkaufsrecht/Vorkaufsrecht  KG 48129 Riedau, EZ 632 (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 8. Behandlung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.13  -  Behandlung der eingebrachten 

Stellungnahmen (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 9. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.14  -  Einleitung des Verfahrens (Beratung 

und Beschlussfassung) 

TOP 10. Bericht des Bürgermeisters 

TOP 11. Allfälliges 

 

   



 

 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann Sascha Hübsch gibt den Bericht zu der Sitzung am 21. Mai 2026 mit folgender Tagesordnung bekannt: 

Sitzung des Prüfungsausschusses, am 21. Mai 2026 mit der Tagesordnung:  

 Belegprüfung 01.01.2026-15.05.2026 

 Globalbudget 2025 

 Allfälliges 

  



 

 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Bau- und Infrastrukturausschusses (Kenntnisnahme) 

 

Der Obmann Lukas Sumereder gibt den Bericht zu der Sitzung am 19. Mai 2026 mit folgender Tagesordnung bekannt: 

Sitzung Bau- und Infrastrukturausschusses, am 19. Mai 2026 mit der Tagesordnung:  

 Behandlung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.13  Pirnleithner-Raab  Behandlung der eingebrachten 

Stellungnahmen (Beratung) 

 Verkehrsspiegel Wildhag 35 

 Grünstreifen/Bäume Schwabenbach 

 Allfälliges 

  



 

 

TOP 3. Ernennung des Pflichtbereichskommandanten-Stv. für das Gebiet der Marktgemeinde Riedau 

(Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Nachfolger für BTF Leitz Andreas Leidinger, da Herr David Lindenbauer die Firma Leitz verlassen hat. 

Aufgrund der Gespräche mit dem Kdt. Anton Schroll (FF Riedau) und dem Nachfolger Kdt. Andreas Leidinger wurde der 

Wunsch geäußert, dass Kdt-Stv. Manfred Brunner den Pflichtbereichskommandanten-Stv. übernehmen sollte. Dies 

wurde auch vorab mit Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Veroner abgesprochen. 

 Pflichtbereichskommandant Kdt. Anton Schroll 

 Pflichtbereichskommandant-Stv. Manfred Brunner 

 

  



 

 

Kdt. Anton Schroll erklärt, er habe mit Andreas Leidinger darüber gesprochen. Dieser ist in Bruck-Waasen wohnhaft und 

daher momentan eher für dieses Amt zurückhaltend. Zudem müsse sich die weitere Entwicklung in der BTF Leitz 

zunächst einspielen.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass Herr Manfred Brunner zum Pflichtbereichskommandanten-Stv. gewählt wird.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

  



 

 

TOP 4. Abschluss von Finanzgeschäften in Form der Veranlagung in den Bundesschatz der Republik 

Österreich (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Bei Bundesschatz handelt es sich um Wertpapiere der Republik Österreich, die direkt bei der Republik Österreich 

erworben werden. 

Die Republik Österreich verfügt über eine sehr hohe Bonität, was regelmäßig durch ausgezeichnete Ratings 

internationaler Agenturen bestätigt wird. In Österreich gibt es keinen Emittenten, d.h. Schuldner, der über eine bessere 

Bonität verfügt. Demzufolge besteht die bestmögliche Sicherheit für die Veranlagungen. 

Sämtliche Transaktionen im Zusammenhang mit Bundesschätzen erfolgen gebühren-, kosten- und spesenfrei durch die 

Republik Österreich. 

 

Derzeitige Verzinsung der Sparkasse: 0,01 % 

Bundesschatz Verzinsungen: 

- 1 Monat: 1,95% 

- 3 Monate: 2,10 % 

- 6 Monate: 2,20 % 

- 12 Monate: 2,45% 

 

Beispiel: 6 Monate Verzinsung bei derzeitigen Rücklagen: 

- Allgemeine Rücklagen  Stand 26.05.2026: 498.028,17 + Verzinsung abzgl. KESt = 502.032,59 

- Wasser  Stand 26.05.2026: 3.375,16 + Verzinsung abzgl. KESt = 3.402,30 

- Kanal  Stand 26.05.2026: 170.336,69 + Verzinsung abzgl. KESt = 171.706,29  



X«Leerfeld» 
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Bundesschatz; Änderung der  
Oö. Finanzgeschäfte-Verordnung  
Rundschreiben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit der Änderung der Oö. Finanzgeschäfte-Verordnung wird Gemeinden und Statutarstädten künf-
tig ermöglicht, liquide Mittel genehmigungsfrei im Bundesschatz der Republik Österreich zu veran-
lagen. Damit steht den Gemeinden und Statutarstädten eine zusätzliche risikoaverse Veranla-
gungsform zur Verfügung. Gleichzeitig wurden durch Änderungen der Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) die Voraussetzungen für eine transparente Verbu-
chung dieser Veranlagungen geschaffen. Das gegenständliche Rundschreiben informiert über die 
wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. 
 
1. Die Oö. Finanzgeschäfte-Verordnung, LGBl. Nr. 21/2012, enthält nähere Bestimmungen 

über den Abschluss von Verträgen über Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte, einschließ-
lich Veranlagungen im Bereich der Gemeinden und Statutarstädte. Gemäß § 3 Oö. Finanzge-
schäfte-Verordnung waren derzeit folgende auf Euro lautende Veranlagungsformen zulässig: 

1. Sicht- und Spareinlagen; 
2. Termineinlagen; 
3. Anleihen ohne eingebettete derivative Komponente. 

 
2. Mit dem Landesgesetzblatt LGBl. Nr. 39/2026 wurde die Oö. Finanzgeschäfte-Verordnung 

geändert. 
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/OB/2026/39/20260511 

 
Wesentlicher Inhalt der gegenständlichen Änderung ist die Ermöglichung von genehmigungs-
freien Veranlagungen in den Bundesschatz. Mit dem Bundessschatz wird öffentlichen Einheiten 
und somit auch Kommunen ein einfaches Instrument zur Veranlagung ihrer liquiden Mittel in ein 
risikoaverses Produkt ermöglicht. 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
IKD-2017-306977/14-Gb 

 
Bearbeiter/-in: Mag. Franz Ganglbauer, LL.M. 

Tel: 0732 7720-11603 
Fax: 0732 7720-214815 

E-Mail: ikd.post@ooe.gv.at 
 

 
Linz, 12.05.2026 

 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Inneres und Kommunales 
4021 Linz  Bahnhofplatz 1 

An alle Gemeinden,  
Bezirkshauptmannschaften und Magistrate  
 



 
Beim Bundesschatz (Bundesschatzscheine) handelt es sich um Wertpapiere der Republik Ös-
terreich. Die Republik Österreich verfügt über eine sehr hohe Bonität, was regelmäßig durch aus-
gezeichnete Ratings internationaler Agenturen bestätigt wird. Veranlagungen innerhalb des öffent-
lichen Sektors können sich zudem günstig auf die gesamtstaatliche Maastricht-Verschuldung aus-
wirken. Öffentliche Einheiten haben die Möglichkeit zwischen fünf verschiedenen Produkten zu 
wählen. Zur Verfügung stehen aktuell Bundesschätze mit Laufzeiten von 1 Monat, 3 Monaten, 6 
Monaten und 12 Monaten sowie dem flexiblen Tagesschatz. 
 
Ungeachtet dessen ist aber bei der beabsichtigten Wahl dieser Veranlagungsform darauf hinzu-
weisen, dass Kommunen genauso wie bei sonstigen Finanzgeschäften verschiedene Angebote 
einzuholen und einen Vergleich der konkreten Konditionen anzustellen haben. Damit wird den 
haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit best-
möglich entsprochen. Bei diesen Vergleichen sind auch allenfalls verschiedene Parameter und 
Komponenten zu berücksichtigen, zumal der Zinssatz allein bisweilen nicht der einzig ausschlag-
gebende Parameter für das beste Angebot ist. Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hin-
zuweisen, dass Bundessschatzscheine als Wertpapiere der Kapitalertragsteuer (KESt) in Höhe 
von 27,5% unterliegen und es keine jährliche Verzinsung, sondern nur eine Endverzinsung gibt, 
wodurch bei mehrjähriger Veranlagung Zinsenzinseffekte ausbleiben.  
 
3. Mit der (vierten) Novelle BGBl. II Nr. 63/2026 der Voranschlags- und Rechnungsabschluss-

verordnung 2015 (VRV 2015) wurden zum einen die rechtlichen Voraussetzungen für eine 
transparente Ausweisung in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Länder 
und Gemeinden, zum anderen aufgrund darauf gestützter technischer Adaptierungen auch die 
gebotene Einhaltung des Prinzips der Kollektivzeichnung bei der Verfügung des Bundess-
schatzes -Augen-  sichergestellt: 

 
3.1. Verbuchung 

 
Damit die Bundesanstalt Statistik Österreich ihre Tätigkeiten ordnungsgemäß durchführen kann, ist 
die transparente und eindeutige Ausweisung der Veranlagung in Bundesschatzscheine erforder-
lich. Deshalb wird in der Anlage 3b (Kontenplan und Kontenzuordnung  Gemeinden) die Konten-

se neue Kontengruppe den liquiden Mitteln zugeordnet wird, können derartige kurzfristige Veran-
lagungen als Zahlungsmittelreserven gem. § 27 VRV 2015 verwendet werden. Um eine einheitli-
che und transparente Darstellung zu gewährleisten, erfolgt in der 4. Dekade eine Untergliederung 
des Kontos 225 mit Bezug zur Herkunft.  
 
Kontierungsvorgaben:  

 Konto 2250xx Bundesschatzscheine veranlagte allgemeine Finanzmittel  
 Konto 2254xx Bundesschatzscheine veranlagte Zahlungsmittelreserven für zweckgebun-

dene Haushaltsrücklagen 
 Konto 2255xx Bundesschatzscheine veranlagte Zahlungsmittelreserven für allgemeine 

Haushaltsrücklagen 
 
Gemäß § 27 VRV 2015 sind Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven in einem eigenen 
Nachweis (Anlage 6b) darzustellen. Die auf Bundesschatzscheinen veranlagten Zahlungsmittelre-
serven sind daher ebenfalls in der Anlage 6b auszuweisen. 
 
Die Kontierungsvorgaben (Anlage 3b in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 63/2026 der 
VRV 2015) sind von den Gebietskörperschaften spätestens bei den Rechnungsabschlüssen für 
das Finanzjahr 2026 und erstmals bei den Voranschlägen für das Finanzjahr 2027 anzuwenden. 
 
3.2. Prinzip der Kollektivzeichnung bei der Verfügung des Bundesschatzes  

-Augen-  
 

-Augen-
Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) verweisen.  



 
3.3. Eröffnung Bundesschatzkonto 
 
Die konkrete Vorgangsweise bei der Eröffnung des Bundesschatzes ist auf der Website der OeB-
FA anschaulich dargestellt, sodass wir diesbezüglich auf diese Informationen verweisen. 
 
Für die Eröffnung des Bundesschatzkontos selbst ist kein Beschluss des Gemeinderats erforder-
lich, wohl aber dann, wenn die Gemeinde ein Finanzgeschäft in Form der Veranlagung in den 
Bundesschatz abschließen will. 
 
Generell dürfen wir Sie einladen, die ergänzenden allgemeinen Informationen auf der Website der 
OeBFA einzuholen, falls Ihre Gemeinde Interesse am Bundesschatz hat: 
https://www.bundesschatz.at/oeffentliche-einheiten 
 
 
Für weitere allgemein-rechtliche Fragen steht Ihnen Mag. Franz Ganglbauer, DW 11603, für Fra-
gen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Bundesschatzes aus Sicht des Haushaltswesens 
Frau Maria Burian, DW 11467, jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
Im Auftrag 
 
 
Mag. Magdalena Bigonski 
 
Beilage 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Vizebgm. Franz Arthofer erklärt, man habe die Angelegenheit in der Fraktion beraten und spreche sich grundsätzlich 

dafür nicht aus. Er regt jedoch an, die Veranlagung bei der Sparkasse Riedau zu belassen, weil diese ein regionales 

Institut sei und regionale Banken unterstützt werden sollten. Für die Gemeinde handle es sich zwar um einen gewissen 

Geldbetrag, jedoch sei der wirtschaftliche Vorteil nicht in einem Ausmaß gegeben, das einen Wechsel zwingend 

erforderlich mache.  

GV Michael Desch fragt nach dem vorgesehenen Plan und der möglichen Dauer einer solchen Veranlagung. 

AL Petra Langmaier berichtet, derzeit werde eine Laufzeit von sechs Monaten in Betracht gezogen, weil das Geld 

gegenwärtig nicht benötigt werde und erst mit dem Rechnungsabschluss 2026 wieder entnommen werden solle. Sie 

erläutert, dass Laufzeiten zwischen einem Monat und zwölf Monaten möglich seien. Im weiteren Zusammenhang führt 

sie aus, dass es sich bei der Rücklage aus dem Überschuss des Rechnungsabschlusses 2024 um 204.000 Euro handle. 

Dieser Betrag werde erst wieder zurückgezahlt, wenn der Rechnungsabschluss 2024 geprüft worden sei. Das Geld liege 

derzeit auf der Sparkasse. 

GV Michael Desch merkt an, dann müssen die Banken sich stärker bemühen. Er führt aus, er habe selbst Geld im 

Bundesschatz veranlagt, und seine Einschätzung sei, dass sich dies besser auszahle.  

2. Vizebgm. Franz Arthofer erwidert, er sei der Auffassung, dass sich die Bank sehr wohl bemühe, weil sie die günstigsten 

Konditionen biete. Er betont erneut, man sollte darauf achten, die regionale Bank zu unterstützen und mit ihr 

zusammenzuarbeiten. 

GV Michael Desch entgegnet, dass sich die Banken bei den Habenzinsen nicht bemühen.  

GR Sascha Hübsch stellt die Frage, wie es sich im Fall des Bundesschatzes mit der Einlagensicherung verhalte. 

AL Petra Langmaier antwortet, dass beim Bundesschatz der Bürgermeister gewissermaßen die verantwortliche Stelle 

beziehungsweise derjenige sei, der hinterlegt sei. Lajla Zivcic und ich müssen dort eine Gegenzeichnung machen und es 

wird über die ID Austria eingestiegen.  

GR Sascha Hübsch erkundigt sich, ob die Einlage gesichert sei. 

GR Anna Wimmer führt aus, die Einlage sei über den österreichischen Staat abgesichert; GV Michael Desch ergänzt, es 

handle sich um die Einlagensicherung. 

GR Bernhard Rosenberger erkundigt sich, ob hinsichtlich des Zugriffs auf das Geld ein Nachteil gegenüber der bei der 

Gemeinde bestehenden Variante gegeben sei. 

Bgm. Markus Hansbauer erläutert, Wertpapiere seien davon zu unterscheiden. Bei einer Laufzeit von sechs Monaten 

werde das Geld nach Ablauf auf das angegebene Konto ausbezahlt. 

GR Bernhard Rosenberger fragt, wenn zwischenzeitig Liquiditätsbedarf entstehen könne; ob dann ein vorzeitiger Zugriff 

möglich sei. 

AL Petra Langmaier 

oder eine andere kürzere beziehungsweise flexible Form gewählt werden. 

GV Michael Desch hält fest, dass dies eine Bindung für sechs Monate bedeute und er das Geld erst danach wieder 

herausbekomme. 

Bgm. Markus Hansbauer fasst zusammen, dass das Geld zu dem jeweiligen Zinssatz für die Dauer der Veranlagung 

gebunden und gesperrt sei. 

Bgm. Markus Hansbauer wirft die Frage auf, ob bei einem Abbruch der aktuellen Veranlagung eine Gebühr zu entrichten 

sei. 

2. Vizebgm. Franz Arthofer fragt, ob auch mit der Sparkasse gesprochen wurde, was sie für einen Zinssatz hergeben 

würden.  



 

 

AL Petra Langmaier stellt klar, nur was wir halt aktuell bekommen. 

2. Vizebgm. Franz Arthofer hält fest, derzeit sei das betreffende Produkt nicht gesperrt. 

AL Petra Langmaier erläutert, das Produkt sei nicht gesperrt und stelle im Grunde ein normales Sparbuch dar; sie glaube 

jedoch nicht, dass der angesprochene Zinssatz erreicht werde. 

GV Michael Desch ergänzt, wer die meisten Zinsen zahlt, der bekommt den Zuschlag.  

1. Vizebgm. Johann Schmidseder regt an, bei der Sparkasse nachzufragen. Er führt aus, dass eine Veranlagung 

gegebenenfalls nur für einen begrenzten Zeitraum, etwa für ein halbes Jahr, möglich sei, verweist auf einen Betrag von 

5.000 Euro und hält fest, dass diese Möglichkeit nicht ungenutzt bleiben solle. 

GR Sascha Hübsch führt aus, dass die Ausgestaltung der Veranlagung von der gewählten Laufzeit abhänge. Er erklärt, 

dass Produkte auch bei der Raiffeisenbank in Zell an der Pram für 6, 9 oder 12 Monate abgeschlossen werden könnten 

und sich je nach Laufzeit unterschiedliche Zinssätze ergäben. Dies sei bei der Nachfrage nach geeigneten Anlageformen 

zu berücksichtigen. 

Bgm. Markus Hansbauer gibt zu bedenken, dass Bearbeitungsgebühren anfallen könnten und diese jedenfalls zu prüfen 

seien. 

GR Sascha Hübsch ergänzt, dass nach seinem Kenntnisstand eine Bearbeitungsgebühr vorgesehen sei. Zudem sei 

während der Laufzeit zu beachten, unter welchen Bedingungen über das eingezahlte Geld verfügt werden könne. 

Abschließend regt er an, aktuelle Informationen über die angebotenen Konditionen einzuholen. 

Bgm. Markus Hansbauer weist darauf hin, dass bei einer Vertagung eine erneute Behandlung erst im September des 

nächsten Jahres erfolgen würde und die sechs Monate Veranlagung würden sich im heurigen Jahr nicht mehr ausgehen.  

AL Petra Langmaier erklärt, man solle den Punkt aufgreifen und festhalten, dass das Vorgehen grundsätzlich möglich 

sei; zugleich regt sie an, nochmals nachzufragen, um die Handhabung abzusichern. 

AL Petra Langmaier bemerkt hierzu, der Aufwand beziehungsweise die Auswirkungen dürften kaum erheblich sein.  

Bgm. Markus Hansbauer stellt fest, der Unterschied sei derzeit so gering, dass nicht von einem nennenswerten Effekt 

auszugehen sei; grundsätzlich gehe es um die Möglichkeit als solche.  

AL Petra Langmaier hält fest, dass dies jedenfalls vorgenommen werden müsse. 

GR Karin Eichinger erkundigt sich, ob dies anschließend wieder intern abgestimmt werde oder dann ohne weiteren 

Schritt umgesetzt werde.  

GV Michael Desch antwortet, dass es unmittelbar umgesetzt werde. Ergänzend erklärt er, er würde die anderen beiden 

Banken ebenfalls anfragen; und wer hier die besten Zinsen zahlt, bekommt den Zuschlag. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass der Abschluss von Finanzgeschäften in Form der Veranlagung in den 

Bundesschatz der Republik Österreich vollinhaltlich ermöglicht wird.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen. 

- -Stimmen (GR Franz Arthofer, 

2.Vizebgm. Franz Schabetsberger)  

  



 

 

TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen 

zwischen BBOö. und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Glasfaserausbau im Ortszentrum. Die planliche Darstellung ist noch nicht fix, es könnten sich noch Änderungen ergeben, 

da das Projekt erst ausgeschrieben wird. Mit den betroffenen Personen wird direkt Kontakt aufgenommen.  

  



























 

 

2. Vizebgm. Franz Arthofer fragt, ob bei den neuen Straßen bereits Verrohrungen bzw. Leerverrohrungen eingebracht 

worden seien. 

Bgm. Markus Hansbauer 

Leerrohre vorhanden seien.  

GR Franz Schabetsberger berichtet, dass in der Birkenallee alles drinnen sei. Bei allen neuen Straßen seien die 

Leerverrohrungen drinnen. 

AL Petra Langmaier berichtet, die Maßnahme befinde sich derzeit in der Ausschreibung. Dies bedeute jedoch nicht, dass 

sämtliche in den Unterlagen eingezeichneten Trassen oder Anschlussbereiche in der dargestellten Form umgesetzt 

würden. Beispielhaft verweist sie auf den Ber Karl

Ausschreibung aufgenommen worden sei, bei dem sie jedoch nicht zusichern könne, ob dieser letztlich im 

Leistungsumfang enthalten bleibe. 

GR Karin Eichinger erkundigt sich nach den Kosten der Maßnahme.  

AL Petra Langmaier erläutert, man habe die Positionen vorerst vollständig in die Ausschreibung aufgenommen, um 

feststellen zu können, ob das Vorhaben im Rahmen der geplanten Kosten überhaupt finanzierbar sei. 

GR Sascha Hübsch spricht die Bedarfserhebung sowie die Erhebung des grundsätzlichen Interesses im Vorfeld an.  

AL Petra Langmaier führt aus, dass sich der konkrete Verlauf beziehungsweise die konkrete Ausführung noch ändern 

Berg m Marterl

tatsächlich so erfolge, wie dies in der Sitzung besprochen worden sei, könne sie nicht versprechen. Ebenso könne nicht 

ausgeschlossen werden, dass einzelne Häuser letztlich nicht angeschlossen würden. 

Bgm. Markus Hansbauer hält fest, es sei positiv, dass eine Umsetzung relativ zeitnah erfolgen könne, auch wenn diese 

naturgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen werde. 

GV Michael Desch führt aus, man werde sich nochmals melden beziehungsweise die weiteren Schritte abstimmen, 

sobald die konkrete Umsetzung anstehe. Dabei müsse die Situation im Detail geprüft werden.  

Bgm. Markus Hansbauer ergänzt, dass hierzu mit den einzelnen Betroffenen noch Gespräche zu führen seien. G 

GV Michael Desch erklärt zudem, dass im weiteren Verlauf zu prüfen sei, ob und in welcher Form Unterstützung 

beziehungsweise Mitwirkung erfolge und dass auch die anderen Beteiligten entsprechend informiert würden. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass der Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen 

abgeschlossen zwischen BBOö. und der Marktgemeinde Riedau vollinhaltlich genehmigt wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

 

 

  



 

 

TOP 6. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen 

zwischen G. Spindler Erdbau GmbH und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

  























 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass der Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen 

abgeschlossen zwischen G.Spindler Erdbau GmbH und der Marktgemeinde Riedau vollinhaltlich genehmigt wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

 

  



 

 

TOP 7. Löschungserklärung Wiederkaufsrecht/Vorkaufsrecht  KG 48129 Riedau, EZ 632 (Beratung 

und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

  



 
 

MR 

AZ. 194/2026 

 

 

LÖSCHUNGSERKLÄRUNG 
 

 

 

In EZ 632 KG 48129 Riedau 

ist in CLNR 1 das Vorkaufsrecht für die Marktgemeinde Riedau einverleibt. 

 

Die Marktgemeinde Riedau, Marktplatz 32-33, 4752 Riedau, erklärt, dass das 

Vorkaufsrecht gegenstandslos geworden ist, und erteilt ihre ausdrückliche Ein-

willigung zur Einverleibung der Löschung des vorgenannten Vorkaufsrechtes, 

jedoch nicht auf ihre Kosten. 

 

Diese Löschungserklärung wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde Riedau 

in der Sitzung vom **.**.2026 genehmigt und beschlossen. 

Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung ist nicht erforderlich. 

 

 

Obernberg am Inn, am **.**.2026 



 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegenden Löschungserklärung der Liegenschaft EZ 632 in der KG 48129 

vollinhaltlich zu genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

  



 

 

TOP 8. Behandlung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.13  -  Behandlung der 

eingebrachten Stellungnahmen (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Der Grundsatzbeschluss wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 12.02.2026 beschlossen und wurde 

darauffolgend das Verfahren für die Stellungnahmen eingeleitet. Im Zuge des Grundsatzbeschlusses lag bereits die 

Bekanntgabe von Planungsinteressen des Grundeigentümers sowie die ortsplanerische Stellungnahme vor. 

Das gegenständliche Planungsgebiet mit einem Ausmaß von insgesamt etwa 547 m² liegt ca. 550m westlich des 

Marktzentrums von Riedau östlich der Bahntrasse Wels  Passau und der Bahnhofstraße (Landesstraße L1124).  

Im Norden und Südwesten grenzt jeweils Wohngebiet des Antragstellers, im Süden und Südosten landwirtschaftliches 

Grünland des Antragstellers und im Westen gemischtes Baugebiet mit einem Parkplatz der Fa. Leitz an. Weiter östlich 

des Planungsgebiets setzt sich das Wohngebiet bis zur Pram fort.  

Das bisherige landwirtschaftliche Grünland liegt teilweise im HW100-Abflussbereich des Holzingerbachs, eines 

Zubringers zur Pram. Entsprechend der Darstellung im Flächenwidmungsplan und auf Grundlage der Berechnungen 

durch DI. Günter Humer vom 13.5.2016 liegt das südliche Planungsgebiet teilweise innerhalb dieses 

Hochwasserabflussgebiets. Vom Antragsteller wird diesbezüglich ein Projekt zum Ausgleich des 

Retentionsraumverlustes vorbereitet.  

Innerhalb des Planungsgebiets besteht auf Grundstück 47 ein 1964 baubewilligtes Wirtschaftsgebäude, das umgebaut 

und umgenutzt werden soll. Der Antragsteller beabsichtigt im Planungsgebiet die Ausstellung und den Handel mit Autos 

der gehobenen Klasse. Dazu soll ein Präsentations- und Verkaufsraum, ein Fotobereich sowie ein kleiner Bürobereich 

eingerichtet werden Die südlich an den Gebäudebestand anschließende Fläche soll für die Aufbereitung der Fahrzeuge 

(Außen- und Innenreinigung) genutzt werden. 

 

Folgende Dienststellen wurden gem. § 33 (2) Oö. ROG um Stellungnahmen ersucht: 

1) Amt der Oö. Landesregierung  Abt. Raumordnung 

2) Landwirtschaftskammer Oö.  BBK Ried/Schärding 

3) Oö. Umweltanwaltschaft 

4) Wirtschaftskammer Oö.  Bezirksstelle Schärding 

5) Arbeiterkammer Oö. 

6) Energie AG 

7) Gewässerbezirk Grieskirchen 

8) ÖBB Immobilienmanagement 
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Marktgemeinde Riedau 
Flächenwidmungsplan Nr. 6, Änd. Nr. 13 
Stellungnahme gemäß § 33 (2) bzw. 
§ 36 (4) Oö. ROG 1994 
 
Zu Zahl: 031-20-2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zur o. a. Flächenwidmungsplan-Änderung wird gemäß § 33 (2) im Zusammenhang mit § 36 (4) 
Oö. ROG 1994 folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
Mit der vorliegenden Änderung des Flächenwidmungsplans ist beabsichtigt, eine Teilfläche der 
Grundstücke Nr. 47 und 62/4, beide KG Vormarkt Riedau, im Gesamtausmaß von ca. 547 m² von 
derzeit Bauland  Wohngebiet (W) und Grünland  Land- und Forstwirtschaft in künftig Bauland  
Gemischtes Baugebiet (M) zu widmen. Begründet wird die Änderung mit der Umnutzung des 
bestehenden Wirtschaftsgebäudes als Ausstellungs- und Präsentationsraum für Autos. 
 
In Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten Stellungnahmen  diese werden 
beiliegend zur weiteren Berücksichtigung zur Kenntnis gebracht  wird mitgeteilt, dass die geplante 
Änderung zur Kenntnis genommen werden kann, wenn die wasserwirtschaftlichen und 
verkehrstechnischen Forderungen entsprechend erfüllt und nachgewiesen werden. 
 
Eingangs wird jedenfalls auf die verkehrstechnische Stellungnahme und die detaillierte 
Ausführung der Forderungen verwiesen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens muss für den 
geplanten neuen Anschluss bei km 2,462 ein Nachweis der erforderlichen Sichtweiten gemäß RVS 
in Form eines Lageplans vorgelegt werden. Es wird zudem festgehalten, dass bei künftigen 
Umwidmungen oder Erweiterungen, die über diesen Anschluss erschlossen werden, ein 
vollumfängliches Erschließungskonzept einschließlich eines rechnerischen 
Leistungsfähigkeitsnachweises vorzulegen ist. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass sich die Planungsfläche 

Diese überörtliche Planung ist daher gemäß Oö. Planzeichenverordnung 2025, Anlage 1, Pkt. 
2.6.4 darzustellen, wobei die Flächenzuordnung erkennbar sein muss (z.B. Ergänzung in der 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
RO-2026-88727/7-Wo 

 
Bearbeiter/-in: Dipl.-Ing. Hannah Wolfinger, BSc 

Tel: 0732 7720-12979 
Fax: 0732 7720-212789 

E-Mail: ro.post@ooe.gv.at 
 

 
Linz, 28.04.2026 

 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung 
Abteilung Raumordnung 
4021 Linz  Bahnhofplatz 1 

Marktgemeinde Riedau 
Marktplatz 32/33 
4752 Riedau 
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 Die Hinweise zum 
Oberflächenwasserabfluss sind zu beachten. 
 
Hinweis: 
In Bezug auf das Genehmigungsverfahren und den damit verbundenen  seit 1. Jänner 2026 
gültigen  Neuerungen (Planzeichenverordnung und RIS-Kundmachung) wird zudem auf das am 
3. November 2025 ergangene Schreiben mit der Zahl RO-2025-24077/3-Le verwiesen. Im Hinblick 
auf den vorliegenden Plan wird darauf hingewiesen
oberen Bereich des Plandokuments fehlt. Des Weiteren sind in der Legende der Planzeichen im 
Änderungsbereich zur besseren Nachvollziehbarkeit alle Planzeichen anzuführen, jene aus dem 
Rechtsstand und jene der vorliegenden Planung. Der Planungsraum ist zudem auch im 
Rechtsstand und im Ausschnitt aus dem Funktionsplan (ÖEK) ersichtlich zu machen. Sollten 
Fragen dazu auftauchen, stehen wir jederzeit für eine Auskunft zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
Für die Oö. Landesregierung: 
Im Auftrag 
 
Dipl.-Ing. Hannah Wolfinger, BSc 
 
 
 
 
Beilagen: 
4 Stellungnahmen (BBA-RI, WW, GVÖVerk, US-L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.
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Gemeinde Riedau
Flächenwidmungsplan Nr. 6, Änderung Nr. 13
Stellungnahme Vorverfahren;
Schalltechnische Stellungnahme

zu RO-2026-88727/2-Ha
 vom 18.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Marktgemeinde Riedau beabsichtigt die Widmungsänderung einer Teilfläche des Gst.Nr. 47,

KG Vormarkt Riedau von Wohngebiet in gemischtes Baugebiet und einer Teilfläche des

Gst.Nr.  62/4, KG Vormarkt Riedau von Grünland in gemischtes Baugebiet.

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Einwände gegen die geplanten Umwidmungen in

Freundliche Grüße

Dipl.-Ing. Wolfgang Gruber

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche
und ländliche Entwicklung
Abteilung Raumordnung
Bahnhofplatz 1
4021 Linz
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Gemeinde Riedau,
Flächenwidmungsplan Nr. 6, Änderung Nr. 13,
Stellungnahme Vorverfahren
Bezug: RO-2026-88727/2-HA

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zur Flächenwidmungsplanänderung Nr. 6.13 wird seitens der Abteilung Wasserwirtschaft wie folgt
Stellung genommen:

Trinkwasservorsorge:
Der Umwidmung wird zugestimmt. Die Planungsfläche befindet sich innerhalb des Regional-

Grundwasser der oberösterreichischen Tiefengrundwasserkörper wird - unbeschadet bestehender
Rechte - vorzugsweise der Trinkwassernutzung über gemeinschaftliche Versorgungsstrukturen
und der Trinkwassernotversorgung gewidmet. Bei Beachtung der diesbezüglichen
wasserrechtlichen Vorgaben bestehen keine Einwände gegen diese Umwidmung.
Hinweis: Diese überörtliche Planung ist daher gemäß Oö. Planzeichenverordnung 2025, Anlage
1, Pkt. 2.6.4 darzustellen, wobei die Flächenzuordnung erkennbar sein muss (z.B. Ergänzung in

Schutzwasserwirtschaft (Gewässerbezirk Grieskirchen):
Der Umwidmung wird zugestimmt. Die Planungsfläche befindet sich in keinem durch Hochwasser
(Pram, HW100) gefährdeten Bereich. Eine geringe Oberflächenwassergefährdung (Hangwasser)
insbesondere im Falle von Starkregenereignissen ist bei der Bauverhandlung zu berücksichtigen.
Im Widmungsverfahren sind seitens der Gemeinde keine weiteren Schritte zu veranlassen.

Hinweis:
Der Oberflächenwasserabfluss von Nachbargrundstücken ist für die Auswirkungen auf die
geplante Bebauung zu berücksichtigen. Dies ergibt sich insbesondere aus den Bestimmungen des
§ 3 Abs. 2 Oö. BauTG 2013 (Schutz vor schädigenden Einwirkungen).

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche
und ländliche Entwicklung
Abteilung Raumordnung
Bahnhofplatz 1
4021 Linz



X

Entsprechend § 39 Abs. 1 und 2 WRG 1959 i.d.g.F. darf durch die Bebauung der Parzelle keine
Verschlechterung der Oberflächenwassersituation für Unterlieger bzw. Oberlieger erfolgen. Dies ist
im Verfahren zur Bauplatzeignung bzw. im Bauverfahren sicherzustellen.

Ansonsten bestehen seitens der Abteilung Wasserwirtschaft keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Herwig Dinges



_

Gemeinde Riedau
Flächenwidmungsplan Nr. 6, Änderung Nr. 13
Stellungnahme Vorverfahren

zu Zl.: RO-2026-88727/2-Ha

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im südlichen Bereich des Gemeindehauptortes von Riedau ist im Bereich der Kreuzung
Bahnhofstraße mit Vormarktstraße die Änderung der Flächenwidmungen von Grünland bzw.
Wohngebiet auf Gemischtes Baugebiet vorgesehen. Es handelt sich dabei um Teilflächen der
Grundstücke 47 und 62/4 der KG Vormarkt Riedau mit einem Ausmaß von insgesamt ca. 550 m².
Eine Änderung im Örtlichen Entwicklungskonzept ist nicht vorgesehen.

Die gegenständliche Fläche befindet sich im Innenbereich des Gemeindehauptortes in der Nähe
der ÖBB-Strecke Wels-Passau und führt im Westen zudem die Landesstraße vorbei. Der
Änderungsbereich schließt zumindest zweiseitig an Bauland an und ist das Gelände als sehr flach
zu beschreiben. Aufgrund der Lage im Gemeindehauptort mit entsprechender Vorbelastung weist
der gegenständliche Widmungsantrag keine naturschutzfachliche Relevanz auf und kann daher
den vorliegenden Änderungsantrag zum Flächenwidmungsteil vorbehaltlos zugestimmt werden.

Durch die geplante Widmung werden lt. Abfrage im digitalen Oö. Raum-Informations-System
DORIS WebOffice vom 18. März 2026 keine nationalen Natur- und Landschaftsschutzgebiete,
Europaschutzgebiete oder Naturdenkmäler betroffen.

Lokalaugenschein: 26.03.2026

Freundliche Grüße

Dipl.-Ing. Tobias Reichinger, BSc

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche
und ländliche Entwicklung
Abteilung Raumordnung
Bahnhofplatz 1
4021 Linz



Mitgezeichnet:
01.04.2026 -- Genehmigen -- Reichinger, Tobias, Dipl.-Ing., BSc
01.04.2026 -- Mitzeichnung -- Locher, Stefan, Dipl.-Ing., Bakk.techn
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Abteilung GVOEV
z.H. Frau Maria Dobusch
im    H a u s e

Marktgemeinde Riedau
Flächenwidmungsplan Nr. 6
Änderung Nr. 13

Stellungnahme Vorverfahren

Bezug:  RO-2026-88727/2-Ha
GVOEV-2020-211154/25

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6/13 betrifft Flächen an der L1124 Pramtalstraße, von km
2,445 bis km 2,465, links im Sinne der Kilometrierung, im Ortsgebiet von Riedau.

Es ist vorgesehen, eine Fläche im Ausmaß von ca. 550 m² von derzeit W und LN in M
umzuwidmen.

Gegen die Bewilligung des  Flächenwidmungsplans  besteht seitens der Abteilung Straßenneubau
und -erhaltung ein Einwand.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens muss für den geplanten neuen Anschluss bei km
2,462 ein Nachweis der erforderlichen Sichtweiten gemäß RVS in Form eines Lageplans
vorgelegt werden.

Für diesen neuen Anschluss ist gem. §20 (Anschlüsse von Straßen und Wegen) des Oö.
Straßengesetzes 1991 i.d.g.F., ein Ansuchen um Zufahrtsgenehmigung im Wege der
Straßenmeisterei Raab zu stellen.
Auf die Einhaltung der erforderlichen Anfahrtssichtweiten gemäß RVS 03.05.12 (Plangleiche
Knoten) wird besonders hingewiesen. Hierzu sind die Sichtdreiecke von jeglicher Bebauung bzw.
Bewuchs freizuhalten. Die Sichtweiten sind in einer Höhe von 0,8 m und 3 m vom Straßenrand zu
messen. Zur besseren Übersicht wird die Tab. 3 Schenkellängen und Abb. 4 Anfahrsicht
angefügt.Sollte es das Verkehrsaufkommen in Hinkunft erfordern, sind zur Ausschaltung von
Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße vom Antragsteller der
gegenständlichen Bewilligung die erforderlichen Maßnahmen, wie die Errichtung von Zusatz- bzw.
Abbiegespuren oder einer Verkehrslichtsignalanlage vorzusehen.



Bei künftigen Umwidmungen oder Erweiterungen, die über diesen Anschluss erschlossen
werden, ist ein vollumfängliches Erschließungskonzept einschließlich eines rechnerischen
Leistungsfähigkeitsnachweises vorzulegen. Damit ist sicherzustellen, dass die
Verkehrssicherheit und die Verkehrsqualität am Knotenpunkt dauerhaft gewährleistet
bleiben.

Hinsichtlich des Nahbereichs der Änderungsflächen zur Landesstraße wird auf  die 8 m
Bauverbots- bzw. Schutzzone gemäß Oö. Straßengesetz 1991 i.d.g.F. § 18 hingewiesen.
Demnach ist für die Errichtung von Anlagen jeder Art in diesem Bereich eine Ausnahmebewilligung
der Landesstraßenverwaltung erforderlich.

Im Rahmen dieser  Flächenwidmungsplanbewilligung  dürfen der Landesstraßenverwaltung keine
Kosten hinsichtlich Lärmschutzmaßnahmen erwachsen.

Besonders darauf hingewiesen wird von der Landesstraßenverwaltung, dass derzeit eine
funktionsfähige Ableitung der anfallenden Straßenwässer besteht. Sollten im Zuge der
geplanten Umwidmung bzw. bei der späteren Bebauung der Flächen, Änderungen an der
bestehenden Ableitung der anfallenden Straßenwässer erforderlich werden, so sind diese von der
Marktgemeinde Riedau mit der Landesstraßenverwaltung abzustimmen. Die anfallenden Kosten
für eventuell erforderliche Planungen, Bewilligungen und Durchführung der Arbeiten sind von der
Marktgemeinde Riedau
 oder Dritten zu erwirken bzw. zu tragen.

Besonders darauf hingewiesen wird auch, dass die bestehende Ableitung der Straßenwässer
nicht eingeschränkt werden darf und allenfalls anfallenden Kosten bzgl. Adaptierungen bzw.
Änderungen des Bestandes (Planung, Ausführung, etc.) von der Gemeinde oder dem
Widmungswerber zu tragen sind.

Durch diese Zustimmung wird entsprechenden Stellungnahmen der Landesstraßenverwaltung bei
anderen behördlichen Verfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren für die gegenständliche
Liegenschaft) nicht vorgegriffen.



Freundliche Grüße

Julia Füreder









 

Netz Oberösterreich GmbH, Energiestraße 1, 4020 Linz, Austria 

Tel.: +43 5 9070-0, Fax: +43 5 9070-53980, E-Mail: service@netzooe.at, www.netzooe.at 

Datenschutzerklärung: www.netzooe.at/datenschutz, UID: ATU61926866, FN: 266534 m, Landesgericht Linz 

 

Klassifizierung: NetzOÖ-intern 

 

Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren: 
-  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Die Netz Oberösterreich GmbH (FN 266534m) ist ein Unternehmen der Energie AG Oberösterreich 
(FN 76532 y) und verfügt sowohl über die Gebietskonzession für den Betrieb eines elektrischen 
Verteilernetzes, als auch über die Genehmigung zur Ausübung der Tätigkeit eines 
Erdgasnetzbetreibers. 
 
Für das oben genannte Bauvorhaben sind daher beide Stellungnahmen in der Beilage zu 
berücksichtigen. 
 

Sämtliche im gegenständlichen Text abgegebenen Erklärungen der Netz Oberösterreich GmbH gelten 
gleichlautend auch für die Energie AG Oberösterreich. 
 
 
Freundliche Grüße 
Netz Oberösterreich GmbH 

  
                        
                  
 
Anlage: 
Stellungnahme Elektrizitätsleitungsanlagen 

Stellungnahme Erdgasleitungsanlagen 

      
4020 Linz, Energiestraße 1 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom: 

031-20-2026 

 

Klassifizierung: Vertraulich 

Telefon:  siehe Stellungnahme 

Ort/Datum: Linz, 23.03.2026 

      
      

Marktgemeinde Riedau 
 
 
Marktplatz 32/33 
4752 Riedau 
      
      
      
      
      
 



 

Netz Oberösterreich GmbH, Energiestraße 1, 4020 Linz, Austria 

Tel.: +43 5 9070-0, Fax: +43 5 9070-53980, E-Mail: service@netzooe.at, www.netzooe.at 

Datenschutzerklärung: www.netzooe.at/datenschutz, UID: ATU61926866, FN: 266534 m, Landesgericht Linz 

 

 

Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren: 
-  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf Elektrizitätsleitungsanlagen und nicht 
auch auf Erdgasleitungsanlagen der Netz Oberösterreich GmbH. (Hinweis: Sofern auch 
Erdgasleitungsanlagen der Netz Oberösterreich betroffen sind, bedarf es dazu einer gesonderten 
Stellungnahme. Wir ersuchen um entsprechende Berücksichtigung.) 
 
Gegen die oben angeführte Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH keinen Einwand. 
 
Im Bereich neuer Baugebiete kann die Errichtung von Trafostationen inklusive Anschlussleitungen 
notwendig werden. Wir bitten Sie in diesem Fall, rechtzeitig das Einvernehmen mit der Netz 
Oberösterreich GmbH herzustellen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Netz Oberösterreich GmbH 

  
                        
                  
 
 

Netzregion 
4020 Linz, Energiestraße 1 

DokId: 1018290 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom: 

031-20-2026 

 

Klassifizierung: Vertraulich 

Telefon:  05 9070-19170 

Ort/Datum: Linz, 19.03.2026 

      
      

Marktgemeinde 
 
 
Riedau 
Marktplatz 32/33 
4752 Riedau 
      
      
      
      
 



 

Netz Oberösterreich GmbH, Energiestraße 1, 4020 Linz, Austria 

Tel.: +43 5 9070-0, Fax: +43 5 9070-53980, E-Mail: service@netzooe.at, www.netzooe.at 

Datenschutzerklärung: www.netzooe.at/datenschutz, UID: ATU61926866, FN: 266534 m, Landesgericht Linz 

 

 

Stellungnahme G A S 
 
Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren: 

-  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf Erdgasleitungsanlagen und nicht auch auf 
Elektrizitätsleitungsanlagen der Netz Oberösterreich GmbH. (Hinweis: Sofern auch 
Elektrizitätsleitungsanlagen der Netz Oberösterreich GmbH betroffen sind, bedarf es dazu einer 
gesonderten Stellungnahme. Wir ersuchen um entsprechende Berücksichtigung.) 
 
Gegen die oben angeführte Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH im Namen der Energie AG 
Oberösterreich sowie in eigenem Namen keinen Einwand.       
   
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Peter Ott (Telefon: +43 5 9070 7381, E-Mail: 
peter.ott@netzooe.at) zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
Netz Oberösterreich GmbH 

  
i.A. Ing. Lukas Stockinger, M.A. i.A. Peter Ott 
Teamleiter Netzregion Netzplaner Gas 
 
 
 
 

Netzregion 
4020 Linz, Energiestraße 1 

DokId: 1018341 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom: 

 031-20-2026 

Unser Zeichen: NR/OP 

Klassifizierung: Vertraulich 

Telefon:  +43 5 9070 7381 

Ort/Datum: Linz, 19.03.2026 

      
      

Marktgemeinde Riedau 
Marktplatz 32/33 
4752 Riedau 
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Ried au

Schul e

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN MARKTGEMEINDE RIEDAU                                    Anlage

PLANVERFASSER

´ ´

´

´

Bauland

Verkehrsflächen

Grünland

1

Verkehr

Versorgung

Forstwirtschaft

Naturschutz, Denkmalschutz

Sonstige Ersichtlichmachung

Gewässer

Darstellung des Grenzverlaufs

2

1. BAULANDKONZEPT: 2. VERKEHRSKONZEPT:

!(

3. GRÜNLANDKONZEPT:

4. SONSTIGE PLANZEICHEN

!(!(
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nicht relevanter Schriftverkehr mit personenbezogenen Daten   



AKTENVERMERK 
Betreff: Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.13, Marktgemeinde Riedau 
Projekt: Widmungsentwurf Pirnleithner-Raab  Gemischtes Baugebiet  
Gegenstand: Lokalaugenschein zur Überprüfung der Sichtweiten gem. RVS 
Datum des Lokalaugenscheins: 28.05.2026 
Ort: L1124 Pramtalstraße, km 2,445 bis km 2,465 (links der Kilometrierung), Ortsgebiet Riedau 
 

Anwesende Personen 

 Antragsteller / Grundeigentümer (Gst. 53/2): Josef Pirnleithner-Raab, Jan 
Piernleithner-Raab 

 Firma Leitz GmbH & Co KG: Johann Sperl, Bernhard Bauer 
 Oö. Landesstraßenverwaltung: Thomas Lapatschka 

Sachverhalt und Feststellungen 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurde die geplante Flächenwidmungsplan-Änderung im 
Bereich der L1124 Pramtalstraße (km 2,445 bis km 2,465) vor Ort überprüft. Ein wesentlicher 
Fokus lag auf der Gewährleistung der erforderlichen Sichtweiten gemäß den Richtlinien und 
Vorschriften für das Straßenwesen (RVS). 
 
Folgende Vereinbarungen und Feststellungen wurden einvernehmlich getroffen: 
 

 Ausfahrtssicht rechtskommend: Auf dem Grundstück 53/1 (Parkplatzfläche der Firma 
Leitz GmbH & Co KG) werden im Bereich der ersten beiden Parkplätze an der L1124 
Pramtalstraße Poller installiert, um die Freihaltung des erforderlichen Sichtfelds bei der 
Ausfahrt von Grundstück 53/2 (Pirnleithner-Raab) auf die L1124 dauerhaft zu 
gewährleisten. 
 

 Die Parteien (Familie Pirnleithner-Raab und die Firma Leitz GmbH & Co KG) kamen 
überein, diese Maßnahme sowie die Details zur Nutzung und Freihaltung der Flächen in 
einem separaten Schriftstück zu fixieren. 

 
 Ausfahrtssicht linkskommend: Gemeinsam mit den Herren Pirnleithner-Raab wurde 

das Sichtfeld für linkskommende Fahrzeuge begutachtet und für ausreichend befunden. 
 

 
Für die Oö. Landesstraßenverwaltung: Thomas Lapatschka 

 



 

 

Bgm. Markus Hansbauer berichtet, dass der Flächenwidmungsplan sowie die eingebrachten Stellungnahmen behandelt 

worden seien. Er erläutert, dass über die die Maßnahmen, die vom Ortsplaner empfohlen oder vorgeschrieben seien, 

verpflichtend gemacht werden sollten. Er berichtet zudem, dass sich eine Stellungnahme auf die Parkplatzsituation 

sowie auf einen Strommast beziehe und dadurch Einschränkungen angesprochen würden. In der nachträglichen 

Begründung sei dargelegt worden, dass bei parkenden Transportern oder SUV s die Sicht beeinträchtigt werde, weshalb 

entsprechende Sichtweiten gewährleistet sein sollten. Aus seiner Sicht stehe darüber hinaus nichts mehr entgegen. 

GR Bernhard Rosenberger fragt, wer muss hier die Einfahrt machen. Für die Gemeinde entstehen hier keine Kosten, 

oder? 

Bgm. Markus Hansbauer gibt dazu bekannt, dass er die Einfahrt machen muss. 

 

Die vorliegenden Stellungnahmen, sowie die ergänzende Stellungnahme von DI Gerhard Altmann wurde von den 

Mitgliedern des Gemeinderates vollinhaltlich zur Kenntnis genommen. 

Aus Sicht der Gemeinde kann der Umwidmung positiv zugestimmt werden. Der Gemeinderat hat die vorliegenden 

Argumente unter Einbeziehung der vorliegenden Stellungnahmen geprüft und darüber eine Entscheidung getroffen. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag zur vorliegenden Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.13  Pirntleithner-

Raab  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

 

  



 

 

TOP 9. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.14  -  Einleitung des 

Verfahrens (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Das betroffene Planungsgebiet befindet sich mitten im Dorfgebiet von Schwaben, etwa 1,5km westlich des 

Marktzentrums, und grenzt teilweise im Osten an das bebaute Dorfgebiet des Antragstellers, im Westen und Süden 

ebenfalls an Dorfgebiet und im Norden an landwirtschaftliches Grünland, wobei im Norden nur ein 3m breiter 

Grünstreifen erhalten bleibt, woran weiter nördlich wiederum bebautes Dorfgebiet angrenzt.  

Im Südosten zur Antragsfläche befindet sich der kleinlandwirtschaftlich betriebene Hof des Antragstellers inkl. 

Pferdehaltung, wofür der 3m breite Grünstreifen nördlich des Planungsgebiets als Verbindung zur Koppel dienen soll. 

In einem Abstand von etwa 28m nordwestlich der geplanten Baulandfläche zeigt sich eine Kleinwaldfläche.  

Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, sollen zwei zusätzliche Bauplätze mit jeweils unter 1.000m² geschaffen werden, was 

der Gemeinde-internen Richtlinie zur Begrenzung der Bauplatzgrößen entspricht. Die nördlich der Zufahrt liegende 

Fläche mit 637m² kann als Abstandsfläche zum Wald nicht als Bauland gewidmet werden. Südlich der Zufahrt ist mit 

982m² bereits Dorfgebiet gewidmet, das allerdings von einer Abflussleitung durchquert wird und in der dortige 

Tiefenlinie liegt, weshalb vor einer Nutzung erst die Maßnahmen zur Baureifmachung zu setzen sind. 

 

Es soll der Grundsatzbeschluss über die Einleitung des Verfahrens eingeleitet werden. 
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1    Version 01.09.2018 

 

Erhebungsblatt für die Überprüfung/Änderungen des Flächenwidmungsplanes zur Verständigung des 
Amtes der Oö. Landesregierung (Flächenwidmungsteil und/oder ÖEK) 

 

Allgemeine Angaben zum Planungsvorhaben                                                          
Stadt/Markt/Gemeinde:       KG.:       
Flächenwidmungsteil Nr.:       Änderung Nr.:       
Örtliches Entwicklungskonzept Nr.: Änderung Nr.:       
Grundstückseigentümer(in):  
      

 

1. Rahmenbedingungen und Nutzungsbeschränkungen/Baulandeignung 
Grundst. Nr. 
(ggf.Teilfl.) 

Ausmaß 
m² 

derzeitige 
Nutzung  

Widmung / Funktion Anmerk. 
Rechtsstand Planung 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

Nutzungsbeschränkungen/Baulandeignung ja nein 

Lage in einer geogenen Risikozone: wenn ja Grundlage:    
-           Typ A  Typ B  
- Lage in einer geogenen Risikozone außerhalb des Beurteilungsraumes der Gefahrenhinweiskarte        
- Gefahrenzonenplan WLV (z.B.: Rutschungen, Steinschlag etc.)    
- Sonstige Untersuchungen/Kenntnisse:                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

Hochwasserabflussgebiet/Gefahrenzone   
Hochwasserabflussgebiet 30-jährlich   
Hochwasserabflussgebiet 100-jährlich   
Rote Gefahrenzone   
Ehemals rote Zonen und aufgeschüttete Flächen in roten oder ehemals roten Zonen   
Gelbe Gefahrenzone   
Sonstige Überflutungsgebiete (Retentionsflächen, bekannte HW-Ereignisse etc.) 
Wenn ja, welche:       

  

Hinweise auf Gefährdung durch Hangwasser   
Grundwasserschutz:   
Wasserschutzgebiet   
Verordnetes/geplantes Grundwasserschongebiet   
Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung/- Regionalprogramm   
Naturschutz:   

 Verordnetes bzw.  nominiertes Europaschutzgebiet inkl. 200 m Randbereich:  
Name:       

  

Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsteil:  
Name:       

  

Uferschutzbereich 50 m ;  200 m ; 500 m  Zonen   
   

Landes- und Regionalplanung/Interkommunale Raumentwicklung:   
Lage innerhalb einer Regionalen Grünzone gem. Raumordnungsprogramm   
Lage innerhalb einer sonstigen, einschränkenden räumlichen Festlegung aus einem 
Raumordnungsprogramm (z.B. Freihaltebereich für die Errichtung einer überörtlich bedeutsamen 
Infrastrukturmaßnahme (Bahnstrecke, Straße etc.)) Wenn ja, welche:       

  

Lage innerhalb eines Gebietes, für das ein Raumordnungsprogramm für Geschäftsgebiete (gem. § 
24 Abs. 2 Oö. ROG 1994) erlassen wurde; Wenn ja, welches:       

  

Lage in einem bekanntgegebenen, landesplanerischen Untersuchungsraum (z.B. festgelegter 
Trassenkorridor in einer Korridoruntersuchung); Wenn ja, welcher:       

  

Ist die Gemeinde Mitglied in einem Gemeindeverband und/oder einer Gemeindekooperation (z.B. 
Stadtregionales Forum) zur interkommunalen Raumentwicklung und/oder betrieblichen 
Standortentwicklung? Wenn ja, in welchem:       
Stimmt das ggst. Planungsvorhaben mit den Statuten des Gemeindeverbandes und/oder den 
Leitlinien des interkommunalen Raumentwicklungsplanes überein?                                Ja  Nein  

  

Sonstige Nutzungsbeschränkungen bzw. Beschränkungen der Baulandeignung    

Wenn ja, welche:       
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2. Umweltsituation ja nein 

Bekannte oder zu erwartende Immissionsbelastungen (Lärm, Luft, Erschütterungen etc.) aus dem 
Umgebungsbereich auf das Planungsvorhaben: 

  

wenn ja welche:      
      
      
 
bzw. umgekehrt vom Planungsvorhaben auf den Umgebungsbereich:   
wenn ja welche:       
      
      
 
Bergrechtliche Festlegungen innerhalb von 300m Entfernung (Luftlinie)   

      
Seveso III - Betrieb innerhalb von 1 km Entfernung (Luftlinie):   
      

 

 
3. Strategische Umweltprüfung  SUP Beurteilung der SUP-Relevanz des Planungsvorhabens ja nein 

Soll durch das Planungsvorhaben die Grundlage für ein Projekt geschaffen werden, das gem. 
Anhang 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegt?  (vgl. § 33 Abs. 7 Z. 1 Oö. ROG 1994) 

  

Liegt das Planungsvorhaben in einem Europaschutzgebiet? (vgl. § 33 Abs. 7 Z. 2 Oö. ROG 1994 in 
Verbindung mit § 1 der Umweltprüfungsverordnung für Flächenwidmungspläne) 

  

Liegt das Planungsvorhaben ganz oder teilweise innerhalb einer Entfernung von 200 m zu einem 
Europaschutzgebiet? (vgl. § 33 Abs. 7 Z. 2 Oö. ROG 1994 in Verbindung mit § 1 der 
Umweltprüfungsverordnung für Flächenwidmungspläne) 
 
Sind die Ausnahmevoraussetzungen entsprechend § 1 Abs. 2 Z. 2 der Umweltprüfungsverordnung 
für Flächenwidmungspläne unter Berücksichtigung des  § 1 Abs. 3 anzuwenden?          ja  nein   

  

a) Soll durch das Planungsvorhaben ein Industriegebiet oder ein Sondergebiet des Baulandes - 
Seveso III gewidmet werden? 

  

b) Soll durch das Planungsvorhaben ein rechtswirksam gewidmetes Industriegebiet erweitert 
werden? 
- um mehr als 20 % der bisherigen Fläche 
- um mehr als 5000 m² 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Infrastruktur 
Verkehrsmäßige Erschließung (namentliche Bezeichnung, Straßenkategorie, ...): 
      
Art der Abwasserbeseitigung: ja nein 

a) Kanalisation vorhanden   
Entfernung zur bestehenden Kanalisation:                                                                                               m 

b) Wenn keine Kanalisation vorhanden: Angaben über die beabsichtigte Art der Abwasserentsorgung:  
      

c) Festlegung des Abwasserentsorgungskonzeptes:       
Art der Wasserversorgung:       
Entfernung zur nächsten Haltestelle eines öffentl. Verkehrsmittels                                                                    m 

 
 
 
 

Datum:             Verfasser(in):       
 

F.d.R.d.A.  
Unterschrift: 

 
 
 
 

      
(BürgermeisterIn) 
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NPKNNKOMOM=MVWQQeóÇêçÖê~éÜáëÅÜÉê=aáÉåëí=áå=£ ëíÉêêÉáÅÜ

_Éã Éëëì åÖëåáÉÇÉêëÅÜä~Ö=ã áí=j ~ñj çÇk=EçÄÉêÉåFJ=ì åÇ=£ hl pqo^=Eì åíÉêÉåFJt ÉêíÉå=xã ã z
d áííÉêéì åâíW=ORNTX=Ej PNI=oW=ONSOSã I=eW=RPRQMSNã F

cä®ÅÜÉå~Äã áåÇÉêì åÖW=âÉáåÉ

j ~ñj çÇk =J=ã ~ñáã áÉêíÉ=j çÇÉääåáÉÇÉêëÅÜä®ÖÉ=xe ^ £ ZeóÇêçäçÖáëÅÜÉê=̂ íä~ë=£ ëíÉêêÉáÅÜë=Eâçåî Éâíáî Éë=k Jj çÇÉääFX=̂ i ^ a fk Js çêÜÉêë~ÖÉã çÇÉää=Eã çÇáÑáòáÉêíFz

_Éã Éëëì åÖëåáÉÇÉêëÅÜä~Ö=J=ÖÉï áÅÜíÉíÉê=t Éêí=òï áëÅÜÉå=j ~ñj çÇk =ì åÇ=£ hl pqo ^

£ hl pqo ^ =J=áåíÉêéçäáÉêíÉ=ÉñíêÉã ï Éêíëí~íáëíáëÅÜÉ=k áÉÇÉêëÅÜä~Öë~ì ëï Éêíì åÖÉå=Ea t ^ Ĵ =RPNI=ã çÇáÑáòáÉêíF

t áÉÇÉêâÉÜêòÉáí=EqF

a~ì Éêëíì ÑÉ=EaF

N O P R NM OM OR PM RM TR NMM

R j áåì íÉå TKM

TKQ

SKS

VKQ

NMKR

UKM

NMKV

NOKQ

UKV

NOKS

NQKT

VKV

NRKM

NTKV

NNKQ

NTKQ

ONKM

NOKU

NUKN

OOKM

NPKO

NUKV

OOKV

NPKT

OMKS

ORKO

NQKT

OOKM

OTKN

NRKS

OPKM

OUKQ

NSKO

NM j áåì íÉå NMKO

NMKQ

VKV

NOKT

NPKP

NOKN

NQKT

NRKU

NPKR

NTKM

NUKU

NRKN

OMKQ

OPKM

NTKR

OPKR

OTKM

NVKT

OQKR

OUKP

OMKQ

ORKR

OVKR

ONKN

OTKU

POKR

OOKT

OVKT

PQKV

OQKN

PNKN

PSKS

ORKN

NR j áåì íÉå NOKO

NOKR

NNKV

NRKN

NRKR

NQKT

NTKR

NUKR

NSKR

OMKP

OOKN

NUKR

OQKO

OTKM

ONKQ

OUKM

PNKU

OQKP

OVKO

PPKQ

ORKN

PMKP

PQKT

OSKM

PPKO

PUKP

OUKN

PRKR

QNKO

OVKU

PTKN

QPKO

PNKM

OM j áåì íÉå NPKS

NQKM

NPKP

NSKV

NTKQ

NSKR

NVKR

OMKQ

NUKS

OOKS

OQKQ

OMKV

OSKV

OVKU

OQKO

PNKO

PRKO

OTKR

POKS

PSKV

OUKR

PPKU

PUKQ

OVKQ

PSKV

QOKQ

PNKU

PVKS

QRKT

PPKU

QNKP

QTKV

PRKO

PM j áåì íÉå NRKR

NRKV

NRKN

NVKP

NVKU

NUKV

OOKP

OPKR

ONKP

ORKV

OUKN

OQKM

PMKV

PQKR

OTKV

PSKM

QMKU

PNKU

PTKR

QOKU

PPKM

PUKV

QQKS

PQKM

QOKS

QVKO

PSKV

QRKS

RPKM

PVKO

QTKT

RRKT

QMKU

QR j áåì íÉå NTKM

NTKR

NSKS

ONKQ

OOKR

OMKS

OQKU

OTKM

OPKM

OUKU

POKP

OSKM

PQKQ

PVKT

PMKO

PVKT

QSKV

PQKN

QNKR

QVKO

PRKQ

QPKM

RNKO

PSKS

QTKM

RSKS

PVKR

RMKP

SNKM

QNKV

ROKS

SQKM

QPKT

SM j áåì íÉå NUKP

NUKU

NTKV

OPKO

OQKU

OOKM

OSKS

OVKR

OQKR

PMKV

PRKQ

OTKS

PSKT

QPKQ

PNKU

QOKR

RNKQ

PRKV

QQKQ

RQKM

PTKQ

QSKM

RSKN

PUKR

RMKO

SOKM

QNKR

RPKT

SSKT

QQKN

RSKO

TMKN

QSKM

VM j áåì íÉå OMKN

OMKT

NVKT

ORKV

OUKR

OQKN

OVKS

PQKM

OSKT

PQKP

QMKU

PMKM

QMKU

RMKN

PQKR

QTKO

RVKQ

PVKM

QVKO

SOKQ

QMKQ

RMKV

SQKU

QNKS

RRKT

TNKT

QRKM

RVKQ

TTKN

QTKS

SOKN

UNKM

QVKQ
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j ~ñj çÇk =J=ã ~ñáã áÉêíÉ=j çÇÉääåáÉÇÉêëÅÜä®ÖÉ=xe ^ £ ZeóÇêçäçÖáëÅÜÉê=̂ íä~ë=£ ëíÉêêÉáÅÜë=Eâçåî Éâíáî Éë=k Jj çÇÉääFX=̂ i ^ a fk Js çêÜÉêë~ÖÉã çÇÉää=Eã çÇáÑáòáÉêíFz
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£ hl pqo ^ =J=áåíÉêéçäáÉêíÉ=ÉñíêÉã ï Éêíëí~íáëíáëÅÜÉ=k áÉÇÉêëÅÜä~Öë~ì ëï Éêíì åÖÉå=Ea t ^ Ĵ =RPNI=ã çÇáÑáòáÉêíF
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a~ì Éêëíì ÑÉ=EaF

N O P R NM OM OR PM RM TR NMM

O píì åÇÉå ONKS

OOKP

ONKO

OTKV

PNKP

ORKU

PNKV

PTKP

OUKR

PTKM

QQKU

POKN

QPKU

RRKN

PSKT

RMKT

SRKP

QNKR

ROKV

SUKS

QPKM

RQKT

TNKP

QQKP

RVKT

TUKV

QTKS

SPKU

UQKV

RMKR

SSKS

UVKN

ROKR

P píì åÇÉå OQKM

OQKU

OPKS

PNKO

PRKU

OUKS

PRKS

QOKT

PNKR

QNKN

RNKR

PRKN

QUKS

SPKP

QMKO

RSKN

TRKN

QRKO

RUKR

TUKV

QSKV

SMKQ

UOKM

QUKN

SSKN

VMKT

ROKN

TMKS

VTKT

RRKN

TPKT

NMOKS

RTKN

Q píì åÇÉå ORKV

OSKT

ORKQ

PPKT

PVKN

PMKT

PUKP

QSKS

PPKT

QQKO

RSKO

PTKS

ROKP

SVKN

QOKV

SMKP

UOKM

QUKO

SOKV

USKO

RMKM

SRKM

UVKS

RNKP

TMKV

VVKO

RRKO

TRKS

NMSKT

RUKQ

TUKV

NNOKN

SMKQ

S píì åÇÉå OVKU

POKN

OUKQ

PUKS

QSKN

PQKM

QPKV

RQKP

PTKR

RMKQ

SQKS

QNKS

RVKQ

TUKS

QTKR

SUKP

VOKS

RPKO

TNKO

VTKN

RRKN

TPKS

NMMKU

RSKT

UMKN

NNNKN

SMKV

URKP

NNVKP

SQKO

UVKN

NORKN

SSKT

V píì åÇÉå PQKR

PUKN

PNKT

QQKS

RPKN

PUKM

RMKR

SNKV

QNKS

RUKM

TPKM

QSKP

STKV

UTKT

ROKR

TUKN

NMOKS

RVKN

UNKO

NMTKP

SNKM

UPKV

NNNKO

SOKT

VNKQ

NOOKO

STKR

VTKO

NPMKU

TNKN

NMNKP

NPSKV

TPKS

NO píì åÇÉå PUKO

QOKQ

PQKP

QVKP

RUKO

QNKN

RRKU

STKQ

QRKM

SPKV

TVKM

RMKM

TQKT

VQKO

RSKT

URKS

NMVKP

SPKS

UVKM

NNQKN

SRKU

VNKU

NNUKO

STKP

VVKV

NOVKP

TOKS

NMSKN

NPUKO

TSKQ

NNMKT

NQQKP

TVKR

NU píì åÇÉå QQKQ

QUKS

QMKP

RSKV

SRKQ

QUKR

SQKP

TRKQ

RPKO

TPKT

UTKV

RVKS

URKV

NMQKN

STKV

VTKR

NNVKP

TRKV

NMNKN

NOPKV

TUKQ

NMQKN

NOTKV

UMKR

NNOKU

NPVKN

USKS

NNVKP

NQTKR

VNKP

NOQKO

NRQKO

VQKP

N q~Ö QUKM

RPKM

QPKN

SNKM

TMKT

RNKQ

SUKS

UNKN

RSKO

TUKO

VQKN

SOKQ

VNKO

NNNKV

TMKR

NMQKO

NOVKT

TUKT

NMUKP

NPRKQ

UNKP

NNNKO

NPVKM

UPKR

NNVKQ

NQVKU

UVKN

NORKU

NRUKP

VPKQ

NPMKS

NSQKQ

VSKU
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Hangwasserableitung Widmungsgebiet Köstlinger - Schwaben/Riedau

Im Projektsgebiet sind bestehende Ableitungen für die anfallenden Oberflächenwässer vorhanden.
Von oberhalb strömen Hangwässer mit einem Einzugsgebiet von ca. 6,53 ha über das Widmungsgebiet 
auf der Parz. 772/2 Richtung Süden ab.
Weiters werden die Oberflächenwässer der Liegenschaften Schwaben 6 u. Schwaben 18 in eine 
Geländesenke auf dem Projektsgebiet abgeleitet und fließen in weiterer Folge gemeinsam mit den 
Hangwässern über einen Graben dann in einen Spoil, welcher sich ca. 1,5 m südlich der Grundgrenze 
zur Parz. 781 befindet. 
Von diesem Spoil führt eine Rohrleitung aus Betonfalzrohren DN 200 mit einer Länge von ca. 43,8 m 
über die Parz. 781 nach Süden und mündet in einem Einlaufschacht an der Grundgrenze zur 
Wegparzelle 785.
Von diesem Einlaufschacht führt dann eine Rohrleitung BFR DN 300 entlang der Grundgrenze der Parz. 
781 u. 785 ca. 16,6 m nach Osten zu einem weiteren Schacht, schwenkt dann als BFR DN 500 mit 
einer Länge von ca. 6,6 m nach Süden, die Wegparzelle 785 querend und mündet in einem weiteren 
Einlaufschacht auf der der Grundgrenze der Parz. 753 u. 754/1 und verläuft dann weiter als BFR 300
nach Süden zum Schwabenbach.

Die künftig mögliche Ableitungsmenge richtet sich nach der hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
Bestandsrohres BFR DN 200 über die Parz. 781.

Nachweis der Ableitung DN 200 über Parz. 781 bei freiem Ablauf und Vollfüllung

Ablaufhöhe 386,35
Auslaufhöhe 385,39

Hges : 0,96 m
L : 43,80 m
Is: 0,0219
D : 0,20 m
Ks: (für Betonrohr) 1,5E-03

va = 1,57 m/s
Q= va*A

Q= 0,0494 m3/s

Die hydraulische freie Leistungsfähigkeit der Ableitung beträgt 49,43 l/s 

Da alleine der Abfluss der obenliegenden Hangwässer im Ausmaß von 6,53 ha für ein 100-jährl. 

Bemessungsregenereignis lt eHYD mit ca. 426 l/s berechnet wurde, ist eine Retention dieser Wässer 

erforderlich.

Auf Grund der natürlichen und raumordnungstechischen Gegebenheiten (Waldrandschutzzone) 

wird die Retention im nordwestlichen Bereich der Parz 772/2 angeordnet und es können daher die 

neuen Baulandflächen sowie die Bestandsobjekte Schwaben 6 u. Schwaben 18 uaf Grund der 

Höhenlage nicht angeschlossen werden.

Es muss daher für die mögliche Ableitungsmenge aus der Retention durch das Bestansrohr BFR 200 

auch noch eine Kapazität für den Abfluss der beiden Bestandsobjekte sowie für das neue und bereits 

bestehende Bauland im Westen der Parz. 772/2 berücksichtigt werden.

Für das neue bzw. bestehende Bauland auf der Parz. 772/2 sind daher jew. eigene dezentrale Retentionen, 

gedrosselt auf den natürlichen Grünlandabfluss bei einem 1-jährl.- 15 min Regenereignis zu errichten.
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Aufteilung der rechn. Möglichen Abflussmenge der Ableitung DN 200 über Parz. 781

mögl. Abfluss Ableitung BFR 200 49,43 l/s

Einzugsgebiet Direktableitung Fläche (ha) r(15/1) (l/s*ha) Abflussbeiwert Ablauf (l/s)

Abfluss Schwaben 6 0,0500 135,56 1,00 6,78
Abfluss Schwaben 18 0,0750 135,56 1,00 10,17
Widmung neu 0,1995 135,56 0,20 5,41
Widmung Bestand 0,0985 135,56 0,20 2,67

Abflussmenge Direktableitung 0,4230 135,56 0,44 25,02 l/s

Es verbleibt somit eine max.  Ableitungsmenge für die Hangwässer von 24,41 l/s 

Auf diese Ableitungsmenge ist die Retention für ein 100-jährl. BME zu dimensionieren.
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Bemessung Retentionsbecken Köstlinger

Auf Grund der max. möglichen Ableitungsmenge von ca. 49,4 l/s auf Grund des vorhandenen

BFR DN 200 über die Parz. 781 ist die Errichtugn einer Retention als Erdbecken erdorderlich.

Es sollen die Hangwässer sowei die Niederschlagswässer der neuen Erschließungsstraße

angeschlossen werden.

Der Anschluss der bestehenden Liegenschaften Schwaben 6 u. Schwaben 18 sowie der neuen

Widmungsflächen und der bestehenden westlichen Widmungsfläche auf der Parz. 772/2 ist auf 

Grund der Höhenlage nicht möglich.

Die verbleibende mögliche Ableitungsmenge für die Retetnion wurde separat ermittelt und beträgt 

max. 24,4 l/s.

Aufstellung der Einzugsflächen ohne Widmungsgebiet

EG A Abflußbeiwert Ared

[Nr] [ha] [ha]

Hangfläche 6,5340 0,15 0,98
Verkehrsfläche neu 0,0226 0,90 0,02
Retentionsbecken 0,0637 1,00 0,06

Summe: 6,6203 0,161 1,06

Die max. mögliche Drosselwassermenge beträgt 24,4 l/s.
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Bemessung von Regenrückhaltebecken
nach ATV- DVWK- A117, April 2006

Ehyd Gitterpunkt: 2517 Datum: 08.05.2026

Retention 

gesamte Einzugsfläche A = 6,62 ha

gemittelter Abflußbeiwert = 0,16

Undurchlässige Fläche Au = 1,06 ha

Qdr,max 24,40 l/s
Qdr,min 6,00 l/s

Drosselabfluß Qdr = 16,27 l/s (qmin+qmax)/2 bzw. 2/3 *qmax

Summe der obenliegenden Drosselabflüsse Qdr,v = 0,00 l/s

Trockenwetterabfluß aus Einzugsgebiet Qt24 = 0,00 l/s

Regenanteil Drosselabflußspende qdr,r,u = 15,29 l/(s.ha)

Häufigkeit der Überschreitung: n= 0,01 1/a

Zuschlagsfaktor fz:* 1,1

Fließzeit in Minuten tf: 15 min

Abminderungsfaktor fA aus Formel Anhang2:** 0,98

D [min] r D,n [l/(s.ha)] Vs,u [m³/ha]

n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 n=0,05 n=0,033 n=0,02 n=0,01

5 0 0 0 0 0 0 0 767 243,00
10 0 0 0 0 0 0 0 518 325,37
15 0 0 0 0 0 0 0 412 385,11
20 0 0 0 0 0 0 0 344 425,44
30 0 0 0 0 0 0 0 265 484,54
45 0 0 0 0 0 0 0 195 522,54
60 0 0 0 0 0 0 0 156 546,51
90 0 0 0 0 0 0 0 115 580,45

120 0 0 0 0 0 0 0 93 599,30
180 0 0 0 0 0 0 0 68 616,52
240 0 0 0 0 0 0 0 55 613,25
360 0 0 0 0 0 0 0 41 604,56
540 0 0 0 0 0 0 0 31 558,11
720 0 0 0 0 0 0 0 26 481,47

1080 0 0 0 0 0 0 0 19 271,07
1440 0 0 0 0 0 0 0 15 -15,88
2880 0 0 0 0 0 0 0 9 -1129,16
4320 0 0 0 0 0 0 0 0 -4271,24
5760 0 0 0 0 0 0 0 5 -3708,23
7200 0 0 0 0 0 0 0 0 -7118,73
8640 0 0 0 0 0 0 0 4 -6399,41

Erforderliches Stauraumvolumen V= VS,u*Au = 656,06

Die vorhandene mittler Oberfläche des geplanten Beckens beträgt ca. 345 m².
Es ist daher eine max.  Einstauhöhe von 1,902 m erforderlich.

Bemessung_Hangwasserableitung Köstlinger 08-05-2026.xlsx



Bemessung der Drosselöffnung

Nachweis der Drossel DN 79 bei vollem RRB:

Hges : 2,10 m

L : 0,01 m

D : 0,079 m

Ks: (für Betonrohr) 1,0E-03

e 6,5E-01

4,1E-02

va 4,99 m/s

Q= va*A

Q= 0,0245 m3/s

Drosselabfluss bei voller Einstauhöhe Q= 24,46 l/s

Nachweis der Drossel DN 88 bei halbvollem RRB:

Hges : 1,00 m

L : 0,01 m

D : 0,079 m

Ks: (für Betonrohr) 1,0E-03

e 6,5E-01

4,1E-02
va= 3,44 m/s

Q= va*A 0,0169 m3/s

Drosselabfluss bei halber Einstauhöhe Q= 16,88 l/s

Nachweis der Drossel DN 88 bei leerem RRB:

Hges : 0,25 m

L : 0,01 m

D : 0,079 m

Ks: (für Betonrohr) 1,0E-03

e 6,5E-01

4,1E-02
va= 1,72 m/s

Q= va*A 0,0084 m3/s

Drosselabfluss bei leerer Retention Q= 8,44 l/s

DL

Hg
va

/*1

*2 ges

2)
*71,3

lg*2(

1

Ks

D
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Bemessung Regelretention für 1000 m² Bauparzelle

Aufstellung der Einzugsflächen

EG A Abflußbeiwert Ared

[Nr] [ha] [ha]

Dach 0,0350 1,00 0,04
Einfahrt 0,0200 0,90 0,02

Grünflächen 0,0450 0,20 0,01

Summe: 0,1000 0,620 0,06

Es sollte künftig max. das natürliche 1-jährliche 15min Bemessungsregenereignis Richtung 
Vorfluter abgeleitet werden.

natürlicher Abfluss
Bemessungsregen [l/s,ha] 15min bei Jährlichkeit [n]

136 nach ehyd 1

EG A Abflußbeiwert Ared Bem.Regen Q

[Nr] [ha] [ha] [l/s,ha] [l/s]

Dach 0,0350 0,20 0,01 135,56 0,95
Einfahrt 0,0200 0,20 0,00 135,56 0,54

Grünflächen 0,0450 0,20 0,01 135,56 1,22

Summe: 0,1000 0,20 0,02 135,56 2,71

Die mögliche Drosselwassermenge, entsprechend dem 1-jährlichen 15 min BME
beträgt somit ca. 2,71 l/s und soll mit einer 3P-Schwimmdrossel 3" mit 35 mm Öffnungsweite der
der Drosselöffnung als Konstantdrossel bewerkstelligt werden.
Die Abflussmenge beträgt dann 176,47 l/min bzw. 2,94 l/s, was sehr gut den angesetzten 
Rechnenwerten entspricht.

Siehe nach der Retentionsbemessung  angeschlossenes Datenblatt.

Bemessung_Retention_1000m2-Bauparzelle_08-05-2026.xlsx Seite 1



Bemessung von Regenrückhaltebecken
nach ATV- DVWK- A117, April 2006

Ehyd Gitterpunkt: 2517 Datum: 08.05.2026

Retention 

gesamte Einzugsfläche A = 0,10 ha

gemittelter Abflußbeiwert = 0,62

Undurchlässige Fläche Au = 0,06 ha

Qdr,max 2,71 l/s
Qdr,min 0,50 l/s

Drosselabfluß Qdr = 2,94 l/s 3P-Schwimmdrossel 3" als Konstantdrosel

Summe der obenliegenden Drosselabflüsse Qdr,v = 0,00 l/s

Trockenwetterabfluß aus Einzugsgebiet Qt24 = 0,00 l/s

Regenanteil Drosselabflußspende qdr,r,u = 47,42 l/(s.ha)

Häufigkeit der Überschreitung: n= 0,1 1/a

Zuschlagsfaktor fz:* 1,1

Fließzeit in Minuten tf: 15 min

Abminderungsfaktor fA aus Formel Anhang2:** 0,98

D [min] r D,n [l/(s.ha)] Vs,u [m³/ha]

n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 n=0,05 n=0,033 n=0,02 n=0,01

5 0 0 0 500 0 0 0 0 146,36
10 0 0 0 340 0 0 0 0 189,24
15 0 0 0 269 0 0 0 0 214,87
20 0 0 0 224 0 0 0 0 228,64
30 0 0 0 172 0 0 0 0 241,09
45 0 0 0 127 0 0 0 0 232,81
60 0 0 0 102 0 0 0 0 211,60
90 0 0 0 76 0 0 0 0 163,79

120 0 0 0 61 0 0 0 0 104,11
180 0 0 0 45 0 0 0 0 -28,17
240 0 0 0 36 0 0 0 0 -172,31
360 0 0 0 28 0 0 0 0 -463,82
540 0 0 0 21 0 0 0 0 -924,26
720 0 0 0 17 0 0 0 0 -1403,03

1080 0 0 0 13 0 0 0 0 -2386,45
1440 0 0 0 11 0 0 0 0 -3433,46
2880 0 0 0 6 0 0 0 0 -7657,10
4320 0 0 0 5 0 0 0 0 -11959,44
5760 0 0 0 4 0 0 0 0 -16295,19
7200 0 0 0 3 0 0 0 0 -20647,11
8640 0 0 0 3 0 0 0 0 -25009,81

Erforderliches Stauraumvolumen V= VS,u*Au = 14,95

Bemessung_Retention_1000m2-Bauparzelle_08-05-2026.xlsx
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GR Bernhard Rosenberger weist auf die Zufahrt hin, wer zahlt diese hier? 

GV Michael Desch sagt dazu, dass dies eine Gemeindestraße wird. 

GR Bernhard Rosenberger gibt dazu bekannt, dass DI Altmann dies anders formuliert hat. 

AL Petra Langmaier stellt klar, dass es sich um eine Gemeindestraße handle. 

Bgm. Markus Hansbauer hält fest, dass gegebenenfalls beim Retentionsbecken ein Löschwasserbehälter vorgesehen 

werden könne und dies in Aussicht gestellt werden könne. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss für die Einleitung des Verfahrens der vorliegenden Änderung 

des  vollinhaltlich zu fassen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

  



 

 

TOP 10. Bericht des Bürgermeisters 
 

- Einladung zur Fronleichnamsprozession  04.06.2026 und anschließendem Frühschoppen der FF Riedau 

- Unimarkt  derzeit keine Infos bekannt, auch seitens ISG  

- Post  kein geeigneter Standort in Riedau gefunden 

- Gebäudesubstanzanalysen in der LMS/VS/MS 

- Radverkehrskonzept durch Leader  nächster Termin 16.06.2026 

- Kindergarten/Krabbelstube  Zeitplan/erhöhter Sanierungsbedarf 

  



 

 

TOP 11. Allfälliges 
 

Keine weiteren Wortemeldungen. 

  



 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der 

Vorsitzende die Sitzung 19:35 Uhr. 

 

 

 

 

 

  

Der Vorsitzende  Schriftführer 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 26.03.2026 keine - 

folgende - Einwendungen erhoben. 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom __________ 

keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde 

und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Vorsitzende  

   

 

 

 

 

  

ÖVP GV Reinhard Windhager  FPÖ GV Michael Desch 

 

 

 

 

  

2.Vizebgm. Franz Arthofer  LISTE GR Bernhard Rosenberger 

 


